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Sache / Beschluss Dafür Dagegen Enthaltung 

         

 

Planungsauftrag an den Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern über den 
Ausbau / die Sanierung  der K 67  innerhalb der OD Merzweiler 
 
 
Beschlussvorlage: 
 
Die Ortsdurchfahrt der Kreisstraße K 67 in Merzweiler ist geprägt von einem vielseitigen 

Schadensbild. Neben großformatigen Rissen und Verdrückungen der Fahrbahnoberfläche ist 

auch der Unterbau schadhaft bzw. nicht in der für die Belastung notwendigen Stärke 

ausgebildet. Die Entwässerungsrinnen sind dermaßen geschädigt, dass ein geordneter 

Abfluss des Oberflächenwassers nicht mehr durchgehend gewährleistet ist. 

Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Zustandserfassung der Kreisstraßen sind über 73 

Prozent der insgesamt rd. 149 m langen Ortsdurchfahrt von Merzweiler der schlechtesten 

Zustandskategorie (Werte schlechter als 4,5) zugeordnet worden.  

Zudem existieren auf keiner Straßenseite ausreichend dimensionierte Gehwege, z.T. fehlen 

diese vollständig. 

Auf Grund des tiefgreifenden Schadensbildes und der Defizite in Bezug auf die Sicherheit 

des fußläufigen Verkehrs sind eine oberflächliche Deckensanierung bzw. ein 

Bestandsausbau nicht ausreichend, um eine adäquate Verbesserung zu erreichen. Die 

Situation wurde zuletzt in einer gemeinsamen Ortsbegehung mit Vertretern der 

Ortsgemeinde und des LBM KL erörtert.  

 

Die Verwaltung schlägt daher vor, den Landesbetrieb Mobilität mit der Erarbeitung der 

Planung für einen mittelfristigen Ausbau der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße K 67 in 

Merzweiler (VNK 6311 042 NNK 6311 037, Stat. 2,940 - 4,145) zu beauftragen bzw. ein 

Sanierungskonzept zu entwickeln. 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreisausschuss beschließt, den Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern mit der Planung 

für den Ausbau der K 67 innerhalb der OD Merzweiler zu beauftragen. 

Die zu erarbeitende Planung und die darauf aufbauende Kostenschätzung sind dem 

Ausschuss zur Abstimmung und Annahme vorzulegen. 
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